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Ausbildungs-Vereinbarung 

  
Ausbildungsvereinbarung 

zwischen 
 

OMkara – Zentrum für ein ganzheitliches Leben (nachstehend OMkara genannt) 
 

und 
 

xx 

 

Der/die Unterzeichnende meldet sich definitiv zum Besuch der folgenden Ausbildung an: 
Die Magie Deines Herzens! 

Start: 31. März 2023, Dauer: gem. Programm, resp. Buchung 
 

und nimmt von den allgemeinen Geschäftsbestimmungen OMkara sowie von den untenstehenden 
Bestimmungen Kenntnis. 

1. Die Gebühr Fr. (7'500.--) für die gesamten Ausbildung ist innert 14 Tagen nach Erhalt der 
Anmeldebestätigung fällig. 

2. Bei jährlicher Buchung (Fr. 2'000.--) wird immer eine separate Vereinbarung ausgestellt und 
der Betrag ist 14 Tage nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. 

3. Ratenzahlungen sind speziell zu vereinbaren.  
4. Die Ausbildungsvereinbarung kann nach 6 Monaten unter Einhaltung einer Frist von vier 

Wochen schriftlich und eingeschrieben gekündigt werden 
5. Ist der/die Unterzeichnende aus wichtigen Gründen nicht mehr in der Lage die Ausbildung 

fortzusetzen, so liegt es im Ermessen der Leitung, das Kursgeld zu reduzieren oder zu erlassen. 
6. Für die rechtsgültige Anmeldung gilt die vorliegende, gegenseitig unterzeichnete Ausbildungs-

Vereinbarung. Der Unterzeichnende erhält nach der Unterzeichnung eine Bestätigung durch 
OMkara. 

7. Bei ungenügender Anzahl Teilnehmer (mind. 4 Teilnehmer pro Seminar) kann OMkara einen 
Kurs sistieren oder verschieben oder ggf. mit anderen Referenten als vorgesehen bestücken. 
Der Unterzeichnende hat in diesem Falle das Recht, den Vertrag aufzulösen. Das Kursgeld wird 
in diesem Fall pro rata zurückerstattet. 

8. Der Abschluss einer Unfall- oder Haftpflichtversicherung ist Sache der Unterzeichnenden. 
9. OMkara haftet nicht für den Verlust oder Diebstahl eingebrachter Gegenstände. 
10. Bei nur stundenweiser Teilnahme ist die volle Seminargebühr zu entrichten. Versäumte 

Lektionen können nach Möglichkeit nachgeholt werden oder es wird eine Gutschrift erstellt. 
11. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gelten die ordentlichen Gerichte des Sitzes von 

OMkara als ausschliesslicher Gerichtsstand. 
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